
Präs.: 17. Fah. 1971 No. 57 fl 
A n t rag 

der Abgeordneten.SUPPAN, 
und Genossen 
betreffend die Novell;i.erung des Bundesgesetzes über die 
Gewährung von Zulagen an die Besitzer des allgemeinen 
Kärntner Kreuzes für "Tapferkeit" oder des besonderen 
Kärht.ner Kreuzes für IIrrapferkei t 11 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates vom 18. 

12. 1970 hat die Bundesregierung unter 315 d.B.dem 
Nationalrat eine Regierungsvorlage übermittelt, durch 
welche das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 1961, BOBI. 

Nr. 146, in der geltenden Fassung geändert und die Zulagen 
erhöht werden. 
Die gefertigten Abgeordneten sind der Auffassung, daß auch 
die Zulagen für die Inhaber des allgemeinen Kärntner Kreuzes 

für IITapferkeit tl und des besonderen -Kärntner Kreuzes für 
uTapferkeit lf in ähnlicher Weise erhöht werden sollen und 

stellen daher den 

A n t rag : 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der § 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Gewährung von 
Zulagen an Besitzer des allgemeinen Kärntner Kreuzes für 

"Tapferkeit 11 oder des besonderen Kärntner Kreuzes für 
"Tapferkeit'! (Kärntner Kreuz-Zulagengesetz 1970) wird 

abgeändert wie folgt~ 
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Die Höhe der Zulage beträgt • 
a) für das besondere Kärntner Kreuz der IITapferkeitll 

200 S, 

b) für das allgemeine Kärntner Kreuz für TlTapferkeit" 
100 S., 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister für Finanzen:.betraut.' . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 
Verzicht auf die 1. Lesung dem Finanz- und Budgetausschuß 
zuzuweisen. 
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